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Haushaltssatzung des Landkreises Dillin-
gen a.d.Donau für das Haushaltsjahr 2009 
 
 
Auf Grund der Artikel 57 ff. der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern erlässt der Landkreis Dillingen 
a.d.Donau folgende  
 
 

Haushaltssatzung  
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und  
Ausgaben mit  67.820.512 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und  
Ausgaben mit  18.209.438 EUR 

ab. 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  
993.715 EUR  festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für den Bau-
kostenzuschuss zum Bau des Schülerheims beim 
Internat in Höchstädt an das Kommunalunternehmen 
Dillingen in Höhe von 4.203.500 € eingestellt. 
 
 
 
 



§ 4 
 
(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht 

gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Fi-
nanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für 
das Haushaltsjahr 2009 auf 

 
35.472.103 EUR 

 
 (Umlagesoll) festgesetzt. 
 
(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus den 

nachstehenden Realsteuerkraftzahlen, aus der 
Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisun-
gen bemessen: 

 
 Grundsteuer A 809.111 EUR 
  
 Grundsteuer B 6.106.782 EUR 
 
 Gewerbesteuer 27.814.353 EUR 
 
 Einkommensteuer-  
 Beteiligung 28.767.753 EUR 
 
 Umsatzsteuerbeteiligung 2.968.517 EUR 
 80% der Schlüsselzu- 
 weisungen, auf die die  
 kreisangehörigen  
 Gemeinden im Jahr 2008  
 Anspruch hatten 5.925.531 EUR 
   ----------------------- 
 Summe der Bemes- 
 sungsgrundlagen: 72.392.047 EUR 
  ============== 
 
(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgeset-

zes wird der Umlagesatz für die Kreisumlage 
einheitlich auf 

 
49,00 v.H. 

 
 festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 
 

6.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

 
§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft. 
 
 
 
Dillingen a.d.Donau, den 09.04.2009 
Landkreis Dillingen a.d.Donau 
 
Leo Schrell 
Landrat 

 
 
Die Regierung von Schwaben hat als Rechtsauf-
sichtsbehörde mit Schreiben vom 07.04.2009, Nr. 12-
1512-4/1, die Vorlage der Haushaltssatzung für 2009 
bestätigt und den festgesetzten Gesamtbetrag der 
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt des Landkreises in Höhe von 
993.715 EUR gem. Art. 65 Abs. 2 LKrO  und Ver-
pflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.203.500 
EUR gem. Art. 61 Abs. 4 LKrO genehmigt.  
 
 
Öffentliche Auslegung: 
Der Haushaltsplan 2009 liegt gem. Art. 59 Abs. 3 
LKrO vom Tage nach dieser Bekanntmachung an 
eine Woche lang beim Landratsamt Dillingen, Finanz-
verwaltung, Zimmer Nr. 019, während der üblichen 
Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mitteilung der Bundeswehr an die Bevöl-
kerung des Landkreises Dillingen zum 
Standortübungsplatz 
 
 
Der Standortälteste Dillingen gibt bekannt: 
 
Das unbefugte Betreten des Standortübungsplatzes 
Dillingen ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. 
 
Das Berühren und Aneignen von Gerät, Munition und 
Munitionsteilen ist verboten (Lebensgefahr !). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vollzug der Wassergesetze; 
Bekanntmachung des ermittelten Über-
schwemmungsgebietes der Brenz in den 
Städten/Gemeinden Gundelfingen a.d.Do-
nau, Bächingen und Medlingen; 
Vorläufige Sicherung 

 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, 
um Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraus-
setzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei 
einem Bemessungshochwasser voraussichtlich über-
schwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz 
(BayWG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschafts-
ämter die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu 
ermitteln und zu kartieren (Art. 61d Abs. 1 des Bayeri-
schen Wassergesetzes – BayWG). 
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungs-
gebiets ist das 100-jährliche Hochwasser (Bemes-
sungshochwasser – HQ 100). Ein 100-jährliches 
Hochwasser tritt durchschnittlich einmal in hundert 
Jahren auf. Da es sich um einen statistischen Wert 
handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jah-
ren auch mehrfach auftreten.  
 
Für die Brenz im Landkreis Dillingen a. d. Donau wur-
de das Überschwemmungsgebiet berechnet und in 
den anliegenden Übersichtsplänen dargestellt. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich 
dabei um die Dokumentation eines natürlichen Zu-
standes und nicht um eine veränderbare Planung 
handelt.  
 
Die bei einem Bemessungshochwasser über-
schwemmten Flächen sind in einem Übersichtslage-
plan M = 1:25.000 hellblau eingefasst (nicht markiert) 
dargestellt. Detaillierte Lagepläne im Maßstab = 
1:5.000 können im Landratsamt Dillingen a. d. Donau 
und im Rathaus der Stadt Gundelfingen a. d. Donau 
eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Über-
schwemmungsgebiet dargestellten Flächen als „vor-
läufig gesicherte“ Gebiete. Damit sind folgende 
Rechtswirkungen verbunden: 
 
In diesen Gebieten bedürfen 
 

1. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
2. das Errichten oder Ändern von Anlagen  

 
der Genehmigung des Landratsamtes Dillingen a. d. 
Donau (auch wenn eine Baugenehmigung nicht erfor-
derlich ist), soweit diese Handlungen nicht der Benut-
zung, der Unterhaltung, dem Ausbau oder der hoheit-
lichen Gefahrenabwehr dienen. Die Genehmigung 
kann erteilt werden, wenn und soweit durch das Vor-
haben  
 

1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur un-
wesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und Zeit-
gleich ausgeglichen wird,  

2. der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwas-
ser nicht nachteilig verändert werden,  

3. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeint-
rächtigt wird und 

4. die mit dem Vorhaben verbundenen baulichen 
Anlagen hochwasserangepasst ausgeführt wer-
den, 

oder die nachteiligen Auswirkungen durch Auflagen 
oder Bedingungen ausgeglichen werden können.  
Ist eine Gestattung nach anderen Rechtsvorschriften 
zu erteilen, so ist in diesem Genehmigungsverfahren 
über die Zulässigkeit der Maßnahme aus Gründen 
des Hochwasserschutzes zu entscheiden.  
 
In den vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten sind landwirtschaftliche oder sonstige Grund-
stücke so zu nutzen, dass mögliche Erosionen oder 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Gewässer, 
insbesondere durch Schadstoffeinträge, vermieden 
oder verringert werden. 
 
Hingewiesen wird ferner auf § 31b Abs. 4 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG), der in vorläufig gesicherten 
Gebieten die Ausweisung neuer Baugebiete verbietet, 
unter besonderen Voraussetzungen jedoch Ausnah-
men zulässt. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
wird in einem gesonderten Verfahren vom Landrats-
amt Dillingen a. d. Donau bzw. in bestimmten Fällen 
von der Regierung von Schwaben überprüft.  
Die vorläufige Sicherung der Überschwemmungsge-
biete ist Grundlage für weitere Entscheidungen des 
Landratsamtes Dillingen a. d. Donau über die Fest-
setzung der Überschwemmungsgebiete durch 
Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, 
sobald die Rechtsverordnungen zur Festsetzung der 
Überschwemmungsgebiete in Kraft treten oder das 
Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet 
spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründe-
ten Einzelfall kann das Landeratsamt Dillingen a. d. 
Donau die Frist höchstens um zwei weitere Jahre 
verlängern (vgl. hierzu Art. 61g Abs. 3 BayWG).  
 
Diese Bekanntmachung samt Übersichtslageplan 
können auch im Internet unter 
www.landkreis.dillingen.de (Auswahl Behördenweg-
weiser-Landratsamt/Wasserrecht) eingesehen wer-
den.  
Weiter werden alle ermittelten und festgesetzten 
Überschwemmungsgebiete im Internet unter der Ad-
resse 
(http://www.lfu.bayern.de/wasser/fachinformationen/iu
eg/index.htm) im „Informationsdienst Überschwem-
mungsgefährdete Gebiete in Bayern“ für die Öffent-
lichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informa-
tionen über Überschwemmungsgebiete sowie rechtli-
che Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsver-
fahren enthalten.  
 
 
Dillingen a.d.Donau, den 31.03.2009 
Landratsamt 
 
Marx 
Regierungsdirektorin 

http://www.landkreis.dillingen.de/
http://www/




Haushaltssatzung des Schulverbandes 
für die Volksschule am Schlachtegg  
Gundelfingen a.d.Donau  (HS) für das 
Haushaltsjahr 2009 
 
Aufgrund der Art. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 
und Art. 43 Abs. 3 KommZG i.V. mit Art. 63 ff GO 
erlässt die Schulverbandsversammlung folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das o.g. 
Haushaltsjahr wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 701.400 € und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 32.300 € ab. 
 

§ 2 
 
Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das 
Haushaltsjahr 2009 auf 566.800€ festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitg-
lieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage 

wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2008 auf 354 Verbands-
schüler (ohne Gastschüler) festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler 

auf 1.601,13 € festgesetzt. 
 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem  
1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Gundelfingen, den 18.03.2009 
Schulverband für die Volksschule am Schlachtegg  
Gundelfingen a.d.Donau - Hauptschule 

 
Kukla 
Verbandsvorsitzender 

Das Landratsamt Dillingen a.d.Donau als Rechts-
aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 01.04.09, Nr. 
30-9410/09 festgestellt, dass die Haushaltssatzung 
keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 
KommZG, amtlich bekannt gemacht. Der Haushalts-
plan 2009 mit Anlagen liegt (gem. Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO) für 
die Dauer der Gültigkeit in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen (Rathaus 
Zimmer 31) zur Einsicht bereit. 
 
 
Gundelfingen, den 07.04.2009 
 
 
Kukla 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Kugelberg-
gruppe für das Haushaltsjahr 2009 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Kugelberggruppe hat die 
Haushaltssatzung für 2009 beschlossen. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine durch die Rechts-
aufsichtsbehörde genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. Dies hat das Landratsamt Dillingen a. d. Donau 
als Rechtsaufsichtsbehörde, dem die Satzung vorge-
legt wurde, mit Schreiben vom 05.03.2009 Nr. 30-
941/09 bestätigt. 
 
Die Satzung wird durch Niederlegung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, 
Zi.-Nr. 010, amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2009 in 
Kraft. 
 
Gleichzeitig mit der Niederlegung der Haushaltssat-
zung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang 
öffentlich aufgelegt (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
außerdem während des ganzen Jahres in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, 
Zi.-Nr. 010, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht bereit. 
 
 
 

 
 



Haushaltssatzung des Abwasserzweck-
verbandes Oberes Zusamtal für das 
Haushaltsjahr 2009 
 
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-
bandes Oberes Zusamtal hat die Haushaltssatzung 
für 2009 beschlossen. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine durch die Rechts-
aufsichtsbehörde genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. Dies hat das Landratsamt Dillingen a. d. Donau 
als Rechtsaufsichtsbehörde, dem die Satzung vorge-
legt wurde, mit Schreiben vom 05.03.2009, Nr. 30-
941/09 bestätigt. 
 
Die Satzung wird durch Niederlegung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, 
Zi.-Nr. 010, amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2009 in 
Kraft. 
 
Gleichzeitig mit der Niederlegung der Haushaltssat-
zung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang 
öffentlich aufgelegt (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
außerdem während des ganzen Jahres in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, 
Zi.-Nr. 010, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht bereit. 
 
 

 
 

Haushaltssatzung des Abwasserverban-
des Reichenbachtal für das Haushaltsjahr 
2009 
 
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
Reichenbachtal hat die Haushaltssatzung für 2009 
beschlossen. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine durch die Rechts-
aufsichtsbehörde genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. Dies hat das Landratsamt Dillingen a. d. Donau 
als Rechtsaufsichtsbehörde, dem die Satzung vorge-
legt wurde, mit Schreiben vom 05.03.2009, Nr. 30-
941/09 bestätigt. 
 
Die Satzung wird durch Niederlegung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, 
Zi.-Nr. 010, amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2009 in 
Kraft. 
 
Gleichzeitig mit der Niederlegung der Haushaltssat-
zung wird auch der Haushaltsplan eine Woche lang 
öffentlich aufgelegt (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen 
außerdem während des ganzen Jahres in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, 
Zi.-Nr. 010, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht bereit. 
 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Glöttgruppe 
(BGS-WAS) 
 

 

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabe-
gesetzes erlässt der Zweckverband folgende Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-
zung: 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Auf-
wandes für die Herstellung der Wasserversorgungs-
einrichtung einen Beitrag. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerb-
lich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke 
erhoben, sowie für Grundstücke und befestigte Flä-
chen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit 
aufweisen, auf denen aber tatsächlich Wasser ent-
nommen wird, wenn 
1. für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an 

die Wasserversorgungseinrichtung besteht oder 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung 

nach § 8 WAS – an die Wasserversorgung tat-
sächlich angeschlossen sind. 

 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Bei-
tragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne 
des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die zusätzliche Bei-
tragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen 
und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst 
mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und 
der zulässigen Geschossfläche berechnet. 
In unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche 
bis zu einer Tiefe von 40 m herangezogen. Bei mehr-



fach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung 
auf alle Seiten, zu denen das Grundstück die Mög-
lichkeit des Anschlusses an die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage hat, zu beziehen; nicht herange-
zogen wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb 
aller Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die Be-
bauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die Be-
grenzung nach Satz 2 hinaus oder näher als 5 m an 
diese Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 5 m 
hinter dem Ende der Bebauung bzw. der gewerbli-
chen Nutzung anzusetzen. 
 

(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, 
wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, 
nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschoss-
flächenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für 
die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen 
Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festge-
setzten Geschossflächenzahl. Ist im Bebauungsplan 
eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so 
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung 
der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassen-
zahl, geteilt durch 3,5. Ist im Einzelfall nur eine gerin-
gere Geschossfläche zulässig, so ist diese maßge-
bend. 

 Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere 

Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 

 

(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines 
Bebauungsplans beschlossen ist, ist die zulässige 
Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbei-
ten zu ermitteln. Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten ent-
sprechend. 
 

(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach 
der für vergleichbare Baugebiete in der Gemeinde 
festgesetzten Geschossflächenzahl (GFZ), wenn 

a)  in einem aufgestellten Bebauungsplan das zu-
lässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist, 
oder 

b)  sich aus einem in Aufstellung begriffenen Be-
bauungsplan die zulässige Geschossfläche 
nicht hinreichend sicher entnehmen lässt, oder 

c)  in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungs-
plan das zulässige Maß der Nutzung nicht fest-
gesetzt werden soll, oder 

d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begrif-
fen noch vorhanden ist. 

  Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 

(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt 
sich die zulässige Geschossfläche aus der durch-
schnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 
BauGB i.V.m. § 17 und § 20 BauNVO aus der in der 
Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. 
Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 

(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung zulässig ist, wird als zulässige 
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässi-
ge Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerb-
lich genutzte unbebaute Grundstücke i.S.d.Satzes 1. 

(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehen-
den Grundstück vorhandenen Gebäude oder selbst-
ständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nut-
zung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasser-
versorgung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, wird von der für das Grundstück ermit-
telten zulässigen Geschossfläche abgezogen und der 
Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das gilt 
nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die tatsächlich einen Wasseranschluss haben oder 
die bei der Berechnung der auf dem Grundstück zu-
lässigen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt 
bleiben (vgl. §§ 20 Abs. 4, 2. Alt., 21a Abs. 4 BauN-
VO). Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als 
sie auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) 
anzurechnen sind. 

 

(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt 
als zulässige Geschossfläche die Geschossfläche der 
vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach 
den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen 
zu ermitteln. Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbst-
ständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung 
keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversor-
gung auslösen oder die nicht angeschlossen werden 
dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie herausra-
gen. 

 

(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträg-
lichen Änderung der für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil 
erhöht. 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für 

die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher 
noch keine Beiträge geleistet wurden, 

–  wenn sich die zulässige Geschossfläche durch 
Aufstellung oder Änderung eines Bebauungspla-
nes oder durch Erlass oder Änderung einer Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch die 
konkrete Bebauung auf dem Grundstück später 
vergrößert, für die zusätzlichen Flächen, 

–  wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des 
Grundstücks im Rahmen der Anwendung des Abs. 
1 Sätze 2 bis 4 die der Beitragsberechnung zu-
grunde zu legende Grundstücksfläche vergrößert, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher bei-
tragsfreien Gebäudes i. S. d. § 5 Abs. 7, wenn in-
folge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen 
für die Beitragsfreiheit entfallen, 

–  für Außenbereichsgrundstücke (Absatz 8), wenn 
sich die der Beitragsberechnung zugrunde gelegte 
Geschossfläche i. S. v. Absatz 8 später vergrößert 
oder sonstige Veränderungen vorgenommen wer-
den, die nach Absatz 8 für die Beitragsbemessung 
von Bedeutung sind. 

(10) Wenn bei einem Grundstück, für welches im Ge-
ltungszeitraum der Beitrags- und Gebührensatzung 



vom 23. März 1970 und der Änderungssatzung hierzu 
vom 14. Mai 1974, 27. Juli 1974, 20. Juni 1975, 20. 
November 1975 und 07. November 1977 eine Bei-
tragsschuld entstanden ist, durch weitere Bebauung 
neu hinzukommende Geschossflächen geschaffen 
werden, oder wenn bislang landwirtschaftlich genutzte 
Geschossflächen in Wohnraum oder Gewerbefläche 
umgewandelt werden, entsteht hierfür ein Beitrag. 
Dasselbe gilt, wenn aus einem in Satz 1 beschriebe-
nen Grundstück durch Wegmessung zum Zweck einer 
baulichen Nutzung ein selbständiges Grundstück ge-
bildet wird.  
Für die Ermittlung der Geschossflächen ist Abs. 8 
Satz 2 bis 6 anzuwenden. 
 
(11) Wenn bei einem Grundstück im Markt Aislingen, 
Ortsteil Baumgarten, für welches im Geltungszeitraum 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga-
besatzung der ehemaligen Gemeinde Baumgarten 
vom 28.02.1973 und der Änderungssatzungen hierzu 
vom 07.03.1975 und 28.11.1975, oder der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Marktes Aislingen vom 24.09.1984, zuletzt geändert 
durch die Satzung vom 09.12.1998 eine Beitrags-
schuld entstanden ist, durch weitere Bebauung neu 
hinzukommende Geschossflächen geschaffen wer-
den, oder wenn bislang landwirtschaftlich genutzte 
Geschossflächen in Wohnraum oder Gewerbefläche 
umgewandelt werden, entsteht hierfür ein Beitrag. 
Dasselbe gilt, wenn aus einem in Satz 1 beschriebe-
nen Grundstück durch Wegmessung zum Zweck einer 
baulichen Nutzung ein selbständiges Grundstück ge-
bildet wird.  
Für die Ermittlung der Geschossflächen ist Abs. 8 
Satz 2 bis 6 anzuwenden. 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 

(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche  1,00 € 
b) pro m² Geschossfläche  5,50 €. 

 

§ 7 
Fälligkeit 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7 a 
Beitragsablösung 

 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-
pflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für  

Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, 
Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung 
und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksan-
schlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 
erstatten. 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss 
der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeit-
punkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Ei-
gentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist. Mehrere Schuldner sind Gesamtschuldner. Der 
Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekann-
tgabe des Erstattungsbescheids fällig. 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entste-
hen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstat-
tungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchsge-
bühren. 
 

§ 9 a 
Grundgebühr 

 

(1) Die Grundgebühr wird nach der Nennweite der 
verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich 
auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend meh-
rere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr 
nach der Summe der Nennweiten der einzelnen Was-
serzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht ein-
gebaut sind, wird die Nennweite geschätzt, die nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu 
können. 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit der Nennweite 

bis    20 mm                    30,00 €/Jahr, 
bis    25 mm                    48,00 €/Jahr, 
bis    40 mm                    72,00 €/Jahr, 
bis    50 mm                  867,60 €/Jahr, 
bis   80 mm                  1.032,72 €/Jahr, 
bis 100 mm                  1.342,44 €/Jahr. 

 

§ 10 
Verbrauchsgebühr 

 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des 
aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen 
Wassers berechnet. 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler 
ermittelt. Er ist durch die Gemeinde zu schätzen, 
wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ab-

lesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass der Wasserzähler den wirklichen Wasser-



verbrauch nicht angibt. 
(3) Die Gebühr beträgt .0,94 € pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers. 
 

(4) Wird ein sonstiger beweglicher Wasserzähler ver-
wendet, so beträgt die Gebühr .1,88 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. 
Bei Abgabe ohne Messung durch Zähler wird eine 
monatliche Pauschale von 10,00 € erhoben. 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasser-
entnahme. 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, 
der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung 
des Anschlusses folgt; der Zweckverband teilt dem 
Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im 
Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahresgrundgebührenschuld neu. 
 

§ 12 
Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grund-
stücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist. 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf 
dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner; dies gilt auch, soweit Wohnungseigentümer ge-
meinsam haften. 
 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) Der Verbrauch wird jährlich  abgerechnet. Die 
Grund- und die Verbrauchsgebühr werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fäl-
lig. 
(2) Auf die Gebührenschuld werden vier Vorauszah-
lungen festgesetzt. Die erste Vorauszahlung ist einen 
Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig, die weiteren Vorauszahlungen werden 
am 15.5., 15.8. und 15.11. zur Zahlung fällig. Fehlt 
eine Vorjahresabrechnung, setzt der Zweckverband 
die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des 
Jahresgesamtverbrauchs fest. 

§ 14 
Mehrwertsteuer 

 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und 
Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils ge-
setzlichen Höhe erhoben. 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflich-
tet, dem Zweckverband für die Höhe der Schuld maß-
gebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und 
über den Umfang dieser Veränderungen – auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender Unterla-
gen – Auskunft zu erteilen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekann-
tmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.12.2001 (in 
der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
22.11.2006)  außer Kraft. 
 

 

 

Holzheim, 06.04.2009   
 
Käßmeyer 
Zweckverbandsvorsitzender 
 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Kreis- und Stadt-
sparkasse Dillingen 
 
 
Das von der Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a.d. 
Donau ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3000206272, 
lautend auf den Namen Dr. Maria Gräfing von Prey-
sing, ist verloren gegangen. Der Inhaber wird hiermit 
aufgefordert, das Sparkassenbuch innerhalb von drei 
Monaten, von der Veröffentlichung an gerechnet, un-
ter Geltendmachung seiner Ansprüche bei uns vorzu-
legen. Andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraft-
los erklärt. 
 
 
Dillingen a.d. Donau, den 01.04.2009 
Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a.d. Donau 
 
 

 

 
 

Dillingen a.d.Donau, 16. April 2009  

Leo Schrell, Landrat 


